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Ambulante Maßnahmen der Jugendhilfe nach
dem Jugendgerichtsgesetz im Landkreis Konstanz

Der TäterOpferAusgleich (TOA)
zeigt einen anderen Weg auf. Ermöglicht wird
eine Verfahrenseinstellung ohne Gerichtsver
handlung durch folgende gesetzlichen
Bestimmungen: §45 Abs.2JGG (Absehen von der
Verfolgung). §47 Abs1 Nr.2 JGG (Einstellen des
Verfahrens durch den Richter). §105JGG
(Anwendung des Jugendstrafrechts auf

Heranwachsende) in Zusammenhang mit
§109Abs.2JGG.



Welche Voraussetzung gibt es für
einen von der Jugendhilfe
durchgeführten TOA?

• Täter und Opfer machen freiwillig mit. Der
Ausstieg aus dem TOA ist für alle Beteiligten
jeder Zeit möglich.

• Beide Seiten erklären ihre Bereitschaft zur
Wiedergutmachung.

• Der Täter ist zur Zeit der Tat zwischen 14 und 21
Jahren alt.

• Der Täter muss in der Lage sein bzw. in die
Lage gebracht werden, den entstandenen
Schaden zu begleichen.

• Bei geschädigten Institutionen ist ein
Ansprechpartner zu benennen.

Warum ein TäterOpferAusgleich?

Es ist der Versuch, den bestehenden Konflikt zwi
schen den an einer Straftat unmittelbar Beteiligten
(Beschuldigte/r und Geschädigte/r) auf der ur
sprünglichen Konfliktebene mit Hilfe eines neutralen
Vermittlers zu schlichten, d.h. Ursachen, Umstände
und Folgen einer Straftat soweit als möglich zwi
schen den Konfliktparteien abzuklären und zu be
reinigen.

Die Täter*innen

Es geht um diejenigen, die anderen einen Schaden,
wie z.B. Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschä
digung oder Diebstahl zugefügt und deshalb ein
Strafverfahren haben.

Die Opfer

Die Geschädigten

Der TäterOpferAusgleich (TOA)

Wird dieser TOA erfolgreich abgeschlossen, kann der
Staatsanwalt oder Richter das laufende Strafverfah
ren einstellen.

Dem Bedürfnis des Opfers / des Geschädigten auf
Ausgleich des erlittenen seelischen und körperlichen
Schadens wird durch den TOA oft mehr entsprochen
als mit einer Bestrafung des Täters.

Durch die persönliche Begegnung mit dem Opfer
kann die Absicht des Täters, künftig die Rechte an
derer zu achten, gestärkt werden.

Was geschieht bei einem TOA?

Das Opfer erhält die Möglichkeit:

• aktiv die Folgen der erlittenen Tat auf
zuarbeiten

• berechtigte Schadenswiedergut
machungen zu formulieren und zu
erhalten

• seine Gefühle gegenüber dem Täter in
einem geschützten Rahmen zu äußern

Der Täter erhält die Möglichkeit:

• sich mit seiner Tat und deren Folgen
auseinander zu setzen

• eine verstärkte Einsicht in das von ihm
begangene Unrecht zu entwickeln

• die Gelegenheit zur Erklärung des eigenen
Verhaltens

• die Möglichkeit der eigenverantwortlichen
Wiedergutmachung des materiellen und/oder
immateriellen Schadens

• aktiv an einer Schadensregulierung mit zu
wirken

• sich zu entschuldigen

Beide, Täter und Opfer, können sich im Rahmen
eines TOA selbstverantwortlich aussöhnen.

Was macht die Vermittlerin beim TOA?

• Beide Seiten  das Opfer wie der Täter  haben
einen Anspruch darauf, dass sie sich mit ihren
Sichtweisen, Gefühlen und Ansprüchen während
der Durchführung des TOA jederzeit und in
einem geschützten Rahmen äußern können. Es
ist die Aufgabe der Vermittlerin, dies zu
ermöglichen.

• Sie ist für beide neutrale Ansprechpartnerin. Sie
kann Vorschläge zur Schadensregulierung und
zur Aussöhnung machen. Sie wacht auch
darüber, dass getroffene Vereinbarungen
eingehalten werden.




